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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Icopal GmbH 
Stand: Juni 2003 

 
 

§ 1 
Allgemeines - Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder hiervon 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.  
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen-
stehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i. S. v. § 310 
Abs. 1 BGB. 

 
§ 2 

Angebot 

(1)   Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in 
Form, Farbe und /oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

(2)   Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware 
erwerben zu wollen. 

(3) Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder 
schriftlich oder durch Auslieferung der Ware erklärt werden. 

(4)   Alle Aufträge sowie Erklärungen von Vertretern und Mitarbeitern unseres Aussendiens-
tes werden für uns erst rechtsverbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden 
sind.  

 
§ 3 

Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder unserer jeweils gültigen Preisliste nichts 
anderes ergibt, gelten unsere Preise “ab Werk”. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausge-
wiesen. 
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(3)   Liegen zwischen Vertragsabschluss und Liefertermin mehr als 4 Monate, sind wir 
berechtigt, bei einer Erhöhung der Lohn-, Material- oder Energiekosten um mehr als 5 % 
den vereinbarten Preis entsprechend zu erhöhen. 

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ab 

Rechnungsdatum sofort zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend 
die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

(7) Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden sämtliche Zahlungsverpflichtun-
gen aus der Geschäftsverbindung – auch solche, für die Wechsel gegeben worden sind 
– fällig. Wir sind ferner berechtigt, von Verträgen, die wir noch nicht erfüllt haben, 
zurückzutreten. 

 
§ 4 

Versand – Verpackung 

(1) Der Versand geschieht auch bei frachtfreier Lieferung auf Gefahr des Bestellers. 
Verlässt die Lieferung den Werksbereich, geht die Gefahr auf den Besteller über. 
Transportversicherungen schließen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten 
des Empfängers ab. Das Abladen ist alleinige Angelegenheit des Bestellers. 

(2) Zur Erfüllung der in der Verpackungsverordnung bestimmten Pflichten haben wir uns der 
INTERSEROH AG angeschlossen. Sie übernimmt selbst oder durch einen von ihr 
beauftragten Entsorgungspartner das Erfassen und Sortieren der Verpackungsmateria-
lien nach Maßgabe ihrer Abholbedingungen. Diese enthalten eine Beschreibung der 
Holsysteme und der Materialbeschaffenheit. Auf sie wird in vollem Umfang verwiesen. 
Eine Rückgabe der Verpackungsmaterialien an der Verkaufsstelle oder in ihrer Nähe ist 
ausgeschlossen. 

(3) Vor der ersten Abholung händigt die INTERSEROH dem Besteller gegen Empfangs-
bestätigung die jeweils geltenden Abholbedingungen aus. Die Beschaffenheit des 
Verpackungsmaterials und die Mengen, Maße und Gewichte der bereit gestellten 
Einheiten müssen den Abholbedingungen der INTERSEROH entsprechen. 

(4) Verunreinigte Verpackungen oder Abfälle werden von unserer Rücknahmepflicht nicht 
erfasst. Verunreinigung liegt vor, wenn die Verpackungen nicht restentleert, tropffrei, 
spachtel- und besenrein sind. Diese Verpackungen können von der INTERSEROH 
getrennt erfasst und entsorgt werden. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der 
Besteller. 

(5) Zum Erfassen der Verpackungsmaterialien stellt die INTERSEROH geeignete Sammel-
behälter auf. Eigene Sammelsysteme des Bestellers sind in Abstimmung mit der 
INTERSEROH einsetzbar. Die Kosten für die Gestellung der Sammelbehälter und der 
Sammelsäcke (Systemkosten) trägt der Besteller. 
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(6) Die INTERSEROH wird die Verpackungsmaterialien nach Anforderung des Bestellers 
abholen. Der Besteller hat sicherzustellen, dass die Anfallstelle von Montag bis Freitag 
jeweils in der Zeit von 07.00 – 18.00 Uhr mit einem LKW anfahrbar ist. Die INTER-
SEROH wird nach Ablauf einer Einführungsphase einen festen Abholrythmus mit dem 
Besteller vereinbaren. 

(7) Die INTERSEROH wird jede Abholung mit Lieferschein und/oder Wiegeschein 
dokumentieren. Der Besteller wird das Dokument gegenzeichnen. 

 
§ 5 

Werkszeichnungen – Technische Details 

(1) Zeichnungen, Berechnungen und andere Unterlagen bleiben unser geistiges Eigentum. 
Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder veröffentlicht noch vervielfältigt, noch 
Dritten zugänglich gemacht, noch für einen anderen als für den vereinbarten Zweck 
benutzt werden. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, von uns vorgelegte Zeichnungen, Berechnungen und 
andere Unterlagen eigenverantwortlich zu überprüfen. Er übernimmt die volle Haftung 
für die Richtigkeit dieser Unterlagen, es sei denn, uns fällt bei Erstellung Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last. Der Besteller hat, sofern er Bedenken gegen die Richtig-
keit der ihm von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen hat, uns hiervon unverzüglich 
zu benachrichtigen. 

(3) Angebotsunterlagen, die nicht zu einem Auftrag führen, sind zurückzugeben. Bei Nicht-
rückgabe behalten wir uns die Berechnung vor. 

 
§ 6 

Lieferzeit 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist Liefertag der Tag des Versandes. Verzögert sich 
jedoch der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Liefer-
tag. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3) Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch höhere Gewalt oder aufgrund unvor-
hersehbarer und nicht durch uns zu vertretender Umstände, wie z. B. behördliche 
Maßnahmen, Unruhen oder Ausbleiben von Lieferungen von unseren Lieferanten 
gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung. 

(4) Beide Vertragsparteien sind berechtigt, nach Ablauf von zwei Monaten nach dem ver-
einbarten Liefertermin vom Vertrag zurückzutreten, falls bis dahin die Lieferung nicht 
erfolgt ist. 
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(5) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwir-
kungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Ein 
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen.  
Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertrags-
verletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
§ 7 

Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekom-
men ist. 

(2) Ungeachtet der Mängelrüge ist der Besteller verpflichtet, die Ware anzunehmen und 
sachgemäß zu lagern. Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und 
Stelle zu überprüfen. 

(3) Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, sind wir nach unserer Wahl zur Besei-
tigung des Mangels oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im 
Fall der Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen hierfür nur, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, dass die Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde und nur bis zur Höhe des Kaufpreises. Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

(4) Die Mängelhaftung entfällt für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, 
übliche Abnutzung, fehlerhafte bzw. nachlässige Behandlung, Folgen unsachgemäßer 
und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungs-
arbeiten des Bestellers oder Dritter verursacht werden. 

(5) Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: 
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. 

 Das gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 
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(6) Soweit nicht schriftlich anderes vereinbart ist oder eine von uns erklärte Garantie gilt, 
beträgt die Verjährungsfrist für alle Mängelansprüche 12 Monate, gerechnet ab Gefahr-
übergang. 

 Bei ICOFLOR®-Erdsubstrat und -Sprossensaat beträgt die Gewährleistungsfrist 
6 Monate. 

 
§ 8 

Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurück-
nahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten 
dies ausdrücklich schriftlich erklärt.  
In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind 
nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist 
auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten 
– anzurechnen. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns 
entstandenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-End-
betrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräu-
ßerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung 
dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungs-
verzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
Ist dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Anga-
ben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. 
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(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MwSt) zu den anderen verar-
beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehen-
de Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MwSt) zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung.  
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache 
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
für uns. 

(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicher-
heiten obliegt uns. 

 
§ 9 

Gerichtsstand - Erfüllungsort 

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind 
jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 
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